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Gebührenordnung des Segler-Vereins Braunschweig e.V. gültig ab: 01.01.2010

1. Beiträge / Kalenderjahr €
1.1 Vollzahlende Mitglieder sowie fördernde Mitglieder 102,-
1.2 Familienangehörige eines vollzahlenden Mitgliedes (im gemeinsamen Haushalt lebend) darunter fallen:

Ehepartner / Lebensgefährten, Kinder und Jugendliche
Ruhende, passive und / oder extern wohnende Mitglieder (auf Antrag)

35,-

1.3 Kinder, Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sowie Studenten und Auszubildende bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres,

Mitglieder unter 1.1 ab Vollendung des 60. Lebensjahres und 20-jähriger Mitgliedschaft (auf Antrag)

50,-

1.4 Alters-Bonus-Beitrag; Mitgl. unter 1.1 ab Vollend. d.70. Lebensj. u. 25-jähr.Mitgliedsch. (auf Antrag) 10,-
1.5 Korporative Mitglieder, je in Anspruch genommenem Liegeplatz, mind. jedoch 204.- 204,-

Zu Pkt.1: Im Eintrittsjahr werden die Beiträge jeweils anteilig berechnet (1/12 pro Mitgliedsmonat)
Gem. Satzung beträgt die Mitgliedszeit mind. 1 Jahr, d.h. eine Kündigung ist erst im Folgejahr möglich.
Zahlungsart ist das Einzugsverfahren. Bei Rechnung/Überweisung Verwaltungskostenzuschlag 10,-

2 Aufnahmegebühren
2.1 Korporative Mitglieder, je in Anspruch genommenem Liegeplatz, mind. jedoch 750.- 750,-

3 Liegeplatzgebühren
3.1 Nassliegeplatz / Segelsaison 150,-
3.2 Trockenliegeplatz / Segelsaison 50,-
3.3 Regalliegeplatz / Segelsaison 20,-
3.4 Trockenliegeplätze / Wintersaison (in beschränkter Anzahl) 50,-
3.5 Straßentrailer Segelsaison oder Wintersaison, je 20,-

4 Nutzungsgebühren und Pfand
4.1 Optinutzung / Segelsaison 50,-
4.2 Kleiderschranknutzung / Jahr (ist 2010 entfallen)
4.3 Schlüsselpfand für Vereinshaus und–Gelände (Erstattung Pfand Anlage vor 2002 € 10.-) 20,-
4.4.1 Private Vereinshaus- bzw. Geländenutzung (< 30 Pers) / Tag (12.00 bis 11.00 Uhr gereinigt), nur Mitglieder

Anmeldung bei Obmann Südsee erforderlich–Umfang: Nur Schulungsraum, Clubraum sowie Terrasse /
Grillplatz incl. Pantry

50,-

4.4.2 Private Vereinshaus- bzw. Geländenutzung (> 30 Pers) / Tag (12.00 bis 11.00 Uhr gereinigt), nur Mitglieder
Anmeldung bei Obmann Südsee erforderlich - Umfang: wie 4.4.1 plus Hauptraum

100,-

4.5 Bootspate / Segelsaison gem. Vereinbarung 0,-
4.6 Freisegler / Segelsaison gem. Vereinbarung 85,-

5 Ausbildungsgebühren ( Voraussetzung ist ordentliche Mitgliedschaft )
5.1 Sportbootführerschein binnen (ehemals A-Schein), Erwachsene 160,-
5.2 Sportbootführerschein binnen (ehemals A-Schein), ermäßigt für Jugendliche / erwachsene Partner 130,-
5.3 Sportbootführerschein See, Erwachsene 100,-
5.4 Sportbootführerschein See, ermäßigt für Jugendliche / erwachsene Partner 80,-
5.5 Sportküstenschifferschein (SKS), Erwachsene 100,-
5.6 Sportküstenschifferschein (SKS), ermäßigt für Jugendliche / erwachsene Partner 80,-
5.7 Funkschein SRC und UBI 190,-
5.8 Funkschein SRC und UBI, ermäßigt für Jugendliche / erwachsene Partner 170,-

6 Zu leistende Arbeitsstunden
6.1 Vollzahlende Mitglieder, Jugendliche, Studenten, Auszubildende, 6 Stunden / a
6.2 Korporative Mitglieder, je in Anspruch genommenem Liegeplatz, jedoch mind. 10 Stunden / a
6.3 Nassliegeplatzinhaber (ohne Altersbegrenzung) zusätzlich Ein- und Ausbringen der Stege.

Bei Verhinderung ist Ersatzkraft zu stellen.
6.4 Nicht geleistete Arbeitsstunden je Stunde 30,-
6.5 Nicht geleisteter Arbeitseinsatz beim Ein- oder Ausbringen der Stege 60,-

7 Von allgemeinen Arbeitsstunden befreit sind:
7.1 Funktionsträger
7.2 Ehepartner / Lebensgef., Kinder (bis 14 Jahre) sowie Mitglieder die das 65. Lebensjahr vollendet haben
7.3 Mitglieder, die mehr als 40 km vom Südsee entfernt wohnen (gilt nicht bei Liegeplatzinhabern)
7.4 Behinderte oder gesundheitlich Eingeschränkte, auf Antrag mit entsprechendem Nachweis
7.5 Seeliegeplatzinhaber, auf Antrag


